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Finanzielle Führung und Optionen / COVID-19 Krise

Massnahmen und finanzielle Führung als Schlüssel und unübertragbare Aufgaben des 
Verwaltungsrates

ab 13.3.2020

Ausserordentliche

Lage mit weitgehendem 

Lockdown

31.12.2019

Jahresabschluss 

ggf. bereits geprüft

Pandemie-

Massnahmen 

Bund

Finanzielle 

Situation 

Unternehmen

ab 27.4.2020

Start schrittweise Lockerung 

Lockdown-Massnahmen

31.12.2020

Jahresabschluss im 

Ausblick

Unübertragbare Aufgaben des VR verpflichten in Krise/finanziellen Schwierigkeiten, Massnahmen einzuleiten, um die Existenz des Unternehmens zu erhalten (u.a. OR 

716, 716a, 717 etc.). Konkret: Liquidität sicherstellen, Ertragskraft stärken und ggf. Eigenkapital wiederherstellen. Das Einleiten solcher Sanierunsgschritte tritt allerdings 

in den Hintergrund, wenn das Eigenkapital durch Verluste bereits aufgezehrt wurde und gemäss OR 725 die Anzeigepflichten des Verwaltungsrates bei Überschuldung 

zum Tragen kommen.

Die COVID-19 Verordnung zum Insolvenzrecht entbindet nun den Verwaltungsrat unter gewissen Bedingungen von einzelnen Verpflichtungen gemäss OR 725 

und eröffnet zusätzlich den Zugang zu einer COVID-19 Stundung. Eine den Anforderungen der Krisensituation angemessene, starke finanzielle Führung mit 

passgenauen Führungsinstrumenten bildet dazu weiterhin die Voraussetzung.

weiteres 2020 und folgend

Ungewissheit über weitere 

Dauer und Ausmass 

einschränkender Massnahmen

Anforderungen  

Unternehmens-

führung

während der Krise

Regelmässige Standortbestimmung schafft Transparenz. Dazu gehören:

• Zwischenabschlüsse in hoher Qualität

• Schlüssige Massnahmenführungsliste zur Krisenbewältigung

• Finanz-Planung rollend/aktuell (in Szenarien) für 2020 ff.

integral mit Erfolgsrechnungen, Bilanzen, Mittelfluss

• Liquiditätsplanung ergänzend kurz-/mittelfristig 

Ertragsausfall, Lieferketten-/Produktionsstopp, ggf. Impairment etc.

Folgejahre

?

Folgejahre

?
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Vor dem Hintergrund der COVID-19 Verordnung zum Insolvenzrecht (vom 16. April 2020) 

Insolvenzrechtlicher Normalfall (vereinfacht)

Besorgnis, Gesellschaft könnte überschuldet sein

Zahlungsfähigkeit nicht gegeben

KonkursanmeldungspflichtErhöhtes Risiko durch Ertragsausfälle und unsichere 

kurz-/mittel-/langfristige Finanzierung infolge Pandemie

COVID-19 Verordnung

Sistierung Konkursanmeldungspflicht, sofern:

• Keine Überschuldung per 31.12.2019, 

Rangrücktritte hier aber nicht anrechenbar!

• Aussicht auf Beseitigung Überschuldung bis 

31.12.2020 im Sinne “Sanierungsaussicht”

Beurteilung der Sanierungsaussicht sollte 

durch den VR fundiert und auf Basis 

schlüssiger und nachvollziehbarer 

Massnahmen / Finanzplanungen hergeleitet 

und dokumentiert werden.

Wenn Überschuldung “nur” aufgrund Bilanzierung zu 

Liquidationswerten, da langfristige Finanzierung unsicher 

ist: Aussicht auf bis Ende 2020 wieder gesicherte 

Langfristfinanzierung genügt u.U. bereits als 

“Sanierungsaussicht”

Bei Überschuldungsgefahr erstellte Zwischenbilanz muss 

nicht durch einen Revisor geprüft werden

Artikel 1 der COVID-19 Verordnung Insolvenzrecht entbindet 

Verwaltungsrat, insbesondere von der Prüfpflicht der 

Zwischenbilanz (durch Revisor) und unter gewissen 

Bedingungen von der Konkurs-anmeldungspflicht (vgl. rechts)

Weiter bestehen diese Pflichten:

• Einberufung GV bei Unterbilanz und Vorschläge zur 

Sanierung

• Erstellung Zwischenbilanz(en)

COVID-19 Kredite bis 500’000 müssen nicht als 

Fremdkapital berücksichtigt werden bis 31.3.2022

Bei Überschuldung (Optionen)

Einleiten Nachlassverfahren

Gemäss OR 725 Abs. 2

• Zwischenbilanz zu Fortführungswerten

• Zwischenbilanz zu Liquidationswerten

• Prüfen durch zugelassenen Revisor

Im Falle Zahlungsunfähigkeit direkt Bilanz zu 

Liquidationswerten zu erstellen
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Vor dem Hintergrund der COVID-19 Verordnung zum Insolvenzrecht (vom 16. April 2020)

Insolvenzrechtlicher Normalfall (vereinfacht)

Besorgnis, Gesellschaft könnte überschuldet sein

Zahlungsfähigkeit nicht gegeben

KonkursanmeldungspflichtErhöhtes Risiko durch Ertragsausfälle und unsichere 

kurz-/mittel-/langfristige Finanzierung infolge Pandemie

COVID-19 Verordnung

Grundsätzliche Risiken eines Nachlassverfahrens 

(z.B. Abwenden von Lieferanten, respektive 

Umstellung auf Vorauszahlungs-modus) bleiben 

bestehen.

COVID-19 Stundung als befristeter Schutz vor Betreibungs- und Durchsetzungsmassnahmen
• Geringe formelle Anforderungen an die Einreichung des Gesuchs
• Einzige Voraussetzung: keine Überschuldung per 31.12.2019 (Rangrücktritte hierzu einbeziehbar)
• Kein Sachwalter nötig (ausser Gläubiger verlangen es, was sie auch nachträglich können)
• Ausgenommen Unternehmen, die 2 Grössenkriterien erfüllen (siehe ordentliche Revision):

Bilanzsumme von 20 Mio., Umsatzerlös von 40 Mio., 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
• Hauptwirkung liegt im stark vereinfachten Zugang zur COVID-19 Stundung, respektive den tiefen Anforderungen an die 

Einreichung eines entsprechenden Gesuchs (Achtung: Risiken bleiben bestehen!)

Der 2. und 3. Abschnitt der COVID-19 Verordnung 

Insolvenzrecht beinhaltet einzelne Anpassungen / 

Erleichterungen zum bestehenden Nachlass-

vertragsrecht sowie die zusätzliche Option der COVID-

19 Stundung für KMU (vgl. rechts).

Anpassungen des bestehenden Nachlassvertragsrechtes
• Gesuch um Einleitung  Nachlassverfahren muss keinen provisorischen Sanierungsplan beinhalten
• Gesamtdauer provisorische Nachlassstundung darf bis zu sechs Monate betragen

Bei Überschuldung (Optionen)

Einleiten Nachlassverfahren

Gemäss OR 725 Abs. 2

• Zwischenbilanz zu Fortführungswerten

• Zwischenbilanz zu Liquidationswerten

• Prüfen durch zugelassenen Revisor

Im Falle Zahlungsunfähigkeit ist direkt Bilanz zu 

Liquidationswerten zu erstellen (!)
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Bewährte, krisenerprobte BWL-Führungsinstrumente
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Liquiditätsplanung Muster AG
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Mittelzufluss laufender Betrieb

Mittelabfluss laufender Betrieb

Liquidität Verschiebeposten
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Liquiditätsplanung
Sicht "Cash" kurzfristig 4 – 12 Wochen

• Zahlungsfähigkeit weiter gegeben?

• Reichweite liquide Mittel?

• Sicht in Szenarien, könnten Lücken drohen?

Integrale Finanzplanung
Sicht Finanzierung / Eigenkapital mittelfristig bis 

24 Monate

• Eigenkapital intakt oder droht Überschuldung? 

Gelingt Sanierung bis Ende 2020?

• Finanzierung ausreichend oder droht Lücke? 

Effekte aus dem Umlaufvermögen zu erwarten? 

• Dynamisch-rollend aktualisiert, in Szenarien 

überlegt? Entwicklung Ertragslage und Cashflow?

• Spielraum für mögliche Schuld-rückführungen und 

Zinskosten?

Mittelbindung Umlaufvermögen Debitoren, 

angefangene Arbeiten, Vorräte, Abgrenzungen, 

Kreditoren etc.

Lagerbewirtschaftung/

Supply-Chain-Management

Auftrags-, Umsatz- und Produktionsplanung

Personaleinsatz

ggf. Kurzarbeit

kurz- und mittelfristig – mögliche Bereiche

Kostenvermeidung kurzfristig, 

Investitionsaufschub

Liquiditätssicherung, Finanzierung

ggf. COVID-19 Kredite 

Massnahmenführungsliste
Stellhebel, Einzel-Massnahmen, Potential

inhaltlich vom Management auszuarbeiten
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